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Berufsgenossenschaft
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Betriebsvorschriften
fur den Umgang
mit Gabelstaplern




¥ BGHM

Unfallursachen

Technische: z. B. nicht beseitigte Fahrzeugmangel,
fehlende Sicherheitseinrichtungen...

Organisatorische: z. B. nicht durchgefuhrte Prufungen
Einsatz nicht ausgebildeter Personen
fehlende Verkehrswegvorgaben...

Personenbezogene: z. B. Fahrverhalten

Einfluss von berauschenden Mitteln
falsches Absteigen...
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Vermeiden von Unfallen

Durch regelmaldige Prufungen
» wiederkehrende Prufungen
 tagliche Einsatzprufung durch den Fahrer

Ausbildung und Unterweisung

Einhaltung der Betriebsanweisung
Angepasstes Fahrverhalten

ID 061408
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§ 5 Betriebsanweisung

 Ist vom Unternehmer in schriftlicher, allgemein verstandlicher Form
zu erstellen und an geeigneter Stelle in der Betriebsstatte bekannt zu
geben.

» Hat die Betriebsanleitung des Herstellers und die ortlichen sowie
betrieblichen Gegebenheiten zu berucksichtigen.

* |st von den Fahrern zu beachten.

« Kann als Grundlage fur die jahrlich durchzufuhrende Unterweisung
verwendet werden.

Quelle: BGI 545
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Betriebsanleitung — § 6 BestimmungsgemalRe Benutzung

z. B. Hanger ziehen

Hier STILL
« Ziehen JA, aber unter Beachtung bestimmter Forderungen

Hier LINDE
« Anhangerkupplung dient zur zum Schleppen leerer Wagen

;é i \ d3921373
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Regelmalige Prufungen

« Stapler und Anbaugerate mussen in regelmaldigen Zeitabstanden von einer befahigten Person
uberpruft werden.

« Zu den befahigten Personen zahlen z. B. Werkstattmeister oder Monteure der Hersteller.

» Priffristen sind im Rahmen einer Gefahrdungsbeurteilung festzulegen — Prufungen sind nach
langstens einem Jahr durchzufuhren.
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Prufnachweis

Uber die wiederkehrenden Priifungen ist ein Priifnachweis zu fuhren,
z. B. in Form eines Prufbuches

Im Prufnachweis muss enthalten sein:

&
» Datum und Umfang der Prufung 2 Y i
« Ergebnis der Prufung mit Angabe der Mangel ,ﬁ,mﬂb,t,i::;:u,,ﬁ,dmug
» Angabe Uber notwendige Nachprufungen iz=s

« Beurteilung, ob dem Weiterbetrieb Bedenken entgegenstehen g
 Name und Anschrift des Prufers / der Pruferin
* Vermerk Uber die Beseitigung der Mangel

Foto: BGHM
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Prufnachweis

Fabrik-Nr, — Wiederkehrende Priifung Blatt Nr. .

Es wurde geprift:

A. Fahrwerk und Antrieb B. Hubwerk
10 LeNKUNG o R 1. Hydraulikanlage .
2. Bremsen 2. HUb@erist ...
3. RADEr o 3. Huborgane ...
4. Lastaufnahmemittel ...
A AN ot Gabeln, Plattformen, Anbaugerite
5. Schalter ... C. Fahrerschutz ...
BEAniieD ooy R D. Sonstig
Priiffungsbefund Mangel behoben
am durch
- S e — T —— e . e

g S — ——————— —— — ——

Unterschrift des Sachkundigen: R Rt 3 s pss e s PR i d el

Kenntnis genommen durch den Betriebsleiter:
(Datum und Unterschrift)

Original (weiB) zum Verbleib in das Priifbuch heften.
Durchschrift (gelb) fir den, der die Mangel beheben muB.

Durchschrift (rot) an: ...

Quelle: BGG 939/940
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Prufplakette

Quelle: L. Dietze & Sohn Férdertechnilk GmbH

ID 005476
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Tagliche Einsatzprufung

 |st vom Fahrer vor Einsatzbeginn nach den Vorgaben in der
Betriebsanleitung durchzufuhren.

« Bei Mangeln, die die Sicherheit beeintrachtigen (z. B. verbogene
Gabelzinke), Stapler nicht in Betrieb setzen und Mangel dem/der
Unternehmer/in oder dem/der Vorgesetzten melden.

« Mangel nur durch fachkundige Personen, wie z. B. Monteure der
Hersteller, beseitigen lassen.
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Tagliche Einsatzprufung

 unwirksame Betriebs- und Feststellbremse

 schadhafte Reifen bzw. fehlerhafter Luftdruck

i

 nicht ausreichend und gleichmal3ig
gespannte Hubketten

« ausgeschlagene und verformte
Gabelzinkenaufhangungen

« defekte Sicherung der Gabelzinken gegen
Herausheben und Verschieben

ID 062530
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Tagliche Einsatzprufung

* Leckagen in der Hydraulik
(z. B. Schlauche, Hubzylinder, Neigezylinder, ...)

« Schaden an den Gabelzinken
(verbogen, Risse, stark abgeschliffen)

* Risse an tragenden Teilen
(z. B. Hubmast)

Foto: BGHM

Hydraulikleck
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§ 11 Beladung (1)

(1) Flurforderzeuge und ihre Anhanger durfen nicht
uberlastet werden.
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Quelle: STILL GmbH
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§ 11 Beladung (2)

(2) Flurforderzeuge und ihre Anhanger mussen so beladen werden, dass die Last nicht
herabfallen oder sich unbeabsichtigt verschieben kann.
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Foto: Linde Material Handling GmbH
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§ 11 Beladung (3)

(3) Flurforderzeuge dirfen fur den Transport von T
Kleinteilen, die auf den Fahrer herabfallen konnen, nur
benutzt werden, wenn sie mit einem Lastschutzgitter
ausgerustet sind.

© Zelfit — Fotolia.com
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§ 12 Fahren (1)

(1) Flurforderzeuge durfen nur
verfahren werden, wenn der Fahrer
ausreichende Sicht auf die Fahrbahn
hat oder eingewiesen wird.
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Tordurchfahrten — Sichtverhaltnisse beachten!
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Anforderungen an die Sicht

1,20 m

Grafik: BGHM

Richtwert:

In einer Entfernung von 2,50 m muss eine gebuckte Person (H6he ca. 1,20 m) Uber die Last
hinweg oder an ihr vorbei noch deutlich erkennbar sein!

ID 012387
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Fahren mit freier Sicht

S ——

Bild: Linde GmbH==—___
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§ 12 Fahren (2)

(2) Flurforderzeuge diurfen nur mit an die Fahrbahnverhaltnisse angepasster Geschwindigkeit
verfahren werden.

ID 062569
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§ 12 Fahren (3)

(3) Mit hoher als bodenfrei

(max. 0,5 m) angehobenem
Lastaufnahmemittel oder hoher als
bodenfrei angehobener Last darf nur
zum Aufnehmen und Absetzen der
Last verfahren werden.
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© Ramona Hein — Fotolia.com
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§ 12 Fahren (6)

(6) Flurforderzeuge mit Hubmast-Neigeeinrichtung mussen mit zurickgeneigtem Hubmast
verfahren werden, soweit dies erforderlich ist um ein unbeabsichtigtes Bewegen der Last zu
vermeiden.

ID 062571
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§ 12 Fahren (7)

(7) Beim Befahren von Gefallen und Stelgungen mit Gabelstaplern muss die Last bergseitig
gefuhrt werden. MISEONEYT
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“Foto: BGHM
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§ 12 Fahren (8)

(8) Flurforderzeuge mit motorkraftbetriebenem Fahrwerk durfen
auf nicht ausreichend beleuchteten Verkehrswegen nur eingesetzt
werden, wenn sie mit einer ausreichenden
Beleuchtungseinrichtung ausgerustet sind und diese eingeschaltet
ist.

Foto: BGHM
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§ 13 Aufnehmen,. Absetzten und Stapeln von Lasten (1)

(1) Bei Flurforderzeugen mit Hubmast-Neigeeinrichtung darf
der Hubmast nur zum Aufnehmen und Absetzen der Last nach

vorn geneigt werden.

LP

7
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LP: Lastschwerpunkt
GP: Gesamtschwerpunkt
FP: Fahrzeugschwerpunkt

Grafik: BGHM
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§ 13 Aufnehmen, Absetzten und Stapeln von Lasten (2)

(2) Lasten durfen nur auf geeigneter
Unterlage, die ausreichend tragfahig
und standsicher ist, abgesetzt
werden.

Foto: BGHM
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§ 13 Aufnehmen, Absetzten und Stapeln von Lasten (3)

(3) Lasten, die nicht ordnungsgeman |
gepackt sind oder sich verschoben
haben, sowie Ladeeinheiten mit
beschadigten Paletten oder
beschadigten Stapelbehaltern durfen
nicht gestapelt oder auf hoher
gelegenen Stellen abgesetzt werden.
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© Dmitfy Kalinovsky — Fotolia.com
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Mehrwegfahige Transportpaletten (EN 13698)

« Belastung: 1000 kg Punktlast
2000 kg Flachenlast

Bei vollflachiger, ebener und horizontaler Auflage darf die unterste
Palette im Stapel das vierfache der zulassigen einzelnen Palettenlast
aufnehmen.

» bei Blocklagerung sind die max. zulassigen Auflasten strikt
einzuhalten.

Foto: Linde Material Handling GmbH
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Schaden / Mangel an Flachpaletten

c Legende
a b d a Spalten von mehr als 1/2 der Breite bzw. der Lange eines
| Brettes
b durchgebrochenes Brett
C fehlendes Brett
d mehr als 1/3 der Breite eines Brettes fehlt
e fehlender Klotz
f Klotz um mehr als 30° gedreht
g mehr als 1/4 der Breite eines Brettes zwischen 2 Klotzen fehlt

bzw. wenn Nagel sichtbar sind

h fehlendes Holz bzw. Spalten eines Klotzes von mehr als 1/2
der Breite oder Hohe des Klotzes

Grafik: DIN EN 15635, Bild C.1

Darstellung von Palettenschaden an einer Palette mit umlaufenden Kufenbrettern, wodurch die
Palette nicht mehr verwendet werden darf.

ID 008200
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Gitterboxen

Genormte Gitterboxpaletten durfen bei gleichmaldig verteilter Last mit 3
einer Nutzlast von hochstens 1000 kg belastet und einschlief3lich der §
Grundpalette max. funffach gestapelt werden.
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Regale

Angaben Uber zulassige Fach- und Feldlasten an Palettenregalen miussen eingehalten werden.

Foto: BGHM

ID 062580



¥ BGHM

Regale

In den obersten Ablagen von
Palettenregalen durfen Ladeeinheiten nur
abgestellt werden, wenn stirnseitig eine
mindestens 0,5 m hohe
Sicherungseinrichtung gegen Herabfallen
der Ladeeinheiten vorhanden ist.

Ladeeinheiten durfen nicht stolRartig in
Palettenregalen abgestellt werden.




¥ BGHM

Schaden an Regalen

- Schaden an Regalen (z. B. verbogene Regalstander) sind zu melden;
eine Nutzung ist erst wieder nach deren Instandsetzung zulassig.

* Fehlende oder beschadigte Aushebesicherungen an Regaltragern sind
zu melden und zu ersetzen.

ID 062582
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§ 13 Aufnehmen, Absetzen und Stapeln von Lasten (4)

(4) Lasten, die auf den Fahrer
herabfallen konnen, durfen mit
Flurforderzeugen hoher als 1,80 m uber
Flur nur aufgenommen oder abgesetzt
werden, wenn sie mit einem
Fahrerschutzdach ausgerustet sind.
Dies qilt fur Flurforderzeuge mit
Fahrersitz oder Fahrerstand.

g

© Julien Gremillot — Fotolia.com
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§ 13 Aufnehmen, Absetzen und Stapeln von Lasten (5)

(5) Lasten durfen nicht in Verkehrs- und m

Fluchtwegen, nicht vor -
Sicherheitseinrichtungen, die jederzeit
zuganglich sein mussen, abgestellt werden.
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§ 14 Befordern von Flurforderzeugen in Aufzugen (1, 2)

(1) Der Unternehmer hat dafur zu sorgen, dass Flurforderzeuge in Aufzugen nur befordert
werden, wenn der Aufzug hierfur geeignet ist.

(2) Versicherte durfen Flurforderzeuge nur in Aufzugen befordern, die vom Unternehmer hierfur
freigegeben sind.

ID 062585
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§ 14 Befordern von Flurforderzeugen in Aufzugen (3, 4)

(3) Flurforderzeuge durfen in Aufzigen mit nicht allseitig geschlossenem Fahrkorb nur befordert
werden, wenn sichergestellt ist, dass das Flurforderzeug einschliel3lich der Last nicht am
Fahrschacht anstol3en oder hangenbleiben kann.

(4) Der Fahrer hat bei der Ein- und Ausfahrt in bzw. aus dem Fahrkorb darauf zu achten, dass
sich keine Personen im Fahrkorb aufhalten.

ID 062586
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§ 15 Verlassen des Flurforderzeuges (1)

(1) Der Fahrer hat vor dem Verlassen des Flurforderzeuges daflr zu sorgen, dass dieses kein
Hindernis auf Verkehrs- und Fluchtwegen bildet und dass Zugange zu Sicherheitseinrichtungen
und zu Betriebseinrichtungen, die jederzeit erreichbar sein mussen, zuganglich bleiben.

ID 062589
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§ 15 Verlassen des Flurforderzeuges (1)

(1) Der Fahrer ... Er hat ferner
1. die Feststellboremse zu betatigen,
2. das Lastaufnahmemittel in die tiefste Stellung zu fahren,

3. bei Flurforderzeugen mit Hubmast-Neigeeinrichtung die Gabel mit den Spitzen nach
unten zu neigen,

4. den Antriebsmotor abzustellen
und

1. das Flurforderzeug gegen unbefugte Benutzung zu sichern.

ID 062589



¥ BGHM

§ 15 Verlassen des Flurforderzeuges (2, 3)

(2) Absatz 1 Nr. 2 bis 5 gelten nicht bei nur kurzzeitigem Verlassen des Flurforderzeuges, sofern
sich der Fahrer in unmittelbarer Nahe des Flurforderzeuges aufhalt.

(3) Flurforderzeuge durfen nicht auf geneigten Flachen abgestellt werden. Lasst sich dies nicht
vermeiden, mussen sie zusatzlich durch Unterlegkeile gesichert werden.

ID 062590
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Verlassen des Gabelstaplers — so nicht!

__.of H. Schr.emh’l'er;_:BGHM S e

ID 015068
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§ 16 Verhalten wahrend des Betriebes (1)

(1) Der Fahrer darf Flurforderzeuge nur von den
bestimmungsgemal} vorgesehenen Steuerplatzen
aus steuern. Er hat bei allen Bewegungen des
Flurférderzeuges darauf zu achten, dass Versicherte fii:s
nicht gefahrdet werden. ;

«d: R. Gritzan, BGHM

ID 062562
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§ 16 Verhalten wahrend des Betriebes (2, 3)

(2) Versicherte haben auf den Flurforderzeugverkehr zu achten. Sie haben sich aus
Bereichen, in denen Lasten aufgenommen oder abgesetzt werden, fernzuhalten. Lasst sich dies
nicht vermeiden, haben sie sich mit den Fahrern vorher zu verstandigen.

(3) Versicherte durfen nur bei stillstehendem Flurforderzeug auf- oder absteigen.

ID 062591
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§ 16 Verhalten wahrend des Betriebes (4) 1

(4) Versicherte durfen nicht

sich auf der Last, unter der angehobenen Last, dem

angehobenen Lastaufnahmemittel oder dem angehobenen
Fahrer- oder Bedienplatz aufhalten.

«d: F. Schiller, BGHM

ID 062561
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§ 16 Verhalten wahrend des Betriebes (4) 2

(4) Versicherte durfen nicht
2. das angehobene Lastaufnahmemittel betreten, sofern es hierfur nicht eingerichtet ist,
3. auf dem Flurforderzeug mitfahren, sofern es hierfur nicht geeignet ist.

ID 062593
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Be- und Entladen von Fahrzeugen und
Wechselaufbauten

(§ 17 DGUV Vorschrift 68)

ID 063674
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§ 17 Be- und Entladen von Fahrzeugen und Wechselaufbauten

(1) Fahrzeuge durfen mit Flurforderzeugen nur
be- oder entladen werden, wenn das Fahrzeug ™. —
gegen Rollen, erforderlichenfalls auch gegen - — .

Kippen gesichert ist.

© Zelfit — Fotolia.com
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Be- und Entladen in Querrichtung
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§ 17 Be- und Entladen von Fahrzeugen und Wechselaufbauten

(2) Der Unternehmer hat dafur zu sorgen, dass abgestellte
Wechselaufbauten mit Flurforderzeugen zum Be- oder Entladen nur
befahren werden, wenn

1. sie fur die hierbei auftretenden statischen und dynamischen Belastungen
ausgelegt sind,

2. sie gegen Kippen gesichert sind
und

3. die Abstellflache ausreichend tragfahig ist.

ID 062595
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Wechselbriicke

575+
1EL: 02742/9 66-0

www.brucherseifer-sped.de

Bild: Brucherseifer Transport + Logistik GmbH Bild: Brucherseifer Transport + Logistik GmbH

ID 062596
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§ 17 Be- und Entladen von Fahrzeugen und Wechselaufbauten

(3) Der Unternehmer hat dafluir zu sorgen, dass sich der Fahrer des Flurforderzeuges oder der
AufsichtfUhrende und der Fahrer des Fahrzeuges, das be- oder entladen werden soll, hinsichtlich
des Arbeitsablaufes vorher verstandigen.

@] th—photo‘QfE:btgtta.com

ID 062597



¥ BGHM

LKW-Mitnahmestapler
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Der Crayler von Palfinger
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Foto: Palfinger GmbH

Foto: Palfinger GmbH
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§ 18 Flussiggasbetrieb

Flurforderzeuge mit Flussiggasbetrieb durfen
in Raumen nur abgestellt werden, wenn diese §
uber Erdgleiche liegen und ausreichend
durchliftet sind. Sie durfen nicht in der Nahe
von Offnungen zu Rdumen unter Erdgleiche
abgestellt werden.

Bl ST G

ID 061409
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§ 19 Einsatz im Freien

Der Unternehmer hat dafur zu sorgen, dass die Fahrer von Flurforderzeugen mit Fahrersitz durch
geeignete Einrichtungen an den Flurforderzeugen gegen Witterungseinflusse geschutzt sind,
wenn die Flurforderzeuge nicht nur gelegentlich zu Arbeiten im Freien eingesetzt werden.

Bild: Linde GmbH

\' 0/ frete ; P
ID 062599
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§ 20 Einsatz in feuer- und explosionsgefahrdeten Bereichen

(1) Der Unternehmer darf in
feuergefahrdeten Bereichen Flurférderzeuge
mit Verbrennungsmotor nur einsetzen, wenn £t

von diesen keine Brandgefahr ausgeht.

(2) Der Unternehmer darf in
explosionsgefahrdeten Bereichen nur
explosionsgeschutzte Flurforderzeuge
einsetzen.
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Ex-geschutzter Stapler

Bild: MIAG Fahrzeugbau GmbH e i

ID 005497
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Komponenten eines ex-geschutzten Staplers
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Bild: MIAG Fahrzeugbau GmbH L Btﬁd MIAG Fahrzeugbau GmbH
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§ 20 Einsatz in feuer- und explosionsgefahrdeten Bereichen

(3) Ist sichergestellt, dass wahrend des Einsatzes der Flurforderzeuge keine explosionsfahige
Atmosphare vorhanden ist und nicht entstehen kann, darf der Unternehme rauch andere
Flurforderzeuge einsetzen, wenn er deren Einsatz in einer schriftichen Anweisung geregelt hat.

(4) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 durfen Fahrer von Flurforderzeugen
explosionsgefahrdete Bereiche nur befahren, wenn der Unternehmer hierzu einen schriftlichen
Auftrag erteilt hat.

ID 061286
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§ 21 Abgase

Flurforderzeuge mit
Verbrennungsmotor diurfen in ganz
oder teilweise geschlossenen
Raumen nur betrieben werden, wenn
in der Atemluft keine gefahrlichen
Konzentrationen
gesundheitsschadlicher
Abgasbestandteile entstehen
konnen.

Bild: STILL GmbH

ID 061288
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DieselruBpartikelfilter mit Abreinigung

Bild: E. Wilke, B{;‘ M — BS J6Rnitz

Bild: E. Wilke, BGHM — BS JoRnitz

ID 017517
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Ladestation nach DGUV Information 209-067

Gangbreite um einen
gekennzeichneten Stellplatz 0,6 m

Raum- / Ganghohe 2,0m
Abstand der Batterien

zum Ladegerat und anderen Funken
bildenden Geraten 1,0m

Abstand zu brennbaren Materialien 25m

Abstand zu feuergefahrdeten Bereichen 5,0 m

ID 017516
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Einsatz von Gabelstaplern mit Anbaugeraten
(§ 23 DGUYV Vorschrift 68)

ID 063673
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Einsatz von Anbaugeraten

* neues Tragfahigkeitsdiagramm il &
» Resttragfahigkeit beachten!

(RX70 Durwen Anbaugerate)

:::::
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Hydraulische Gabelverlangerung

Bild: Durwen Maschinenbau GmbH

ID 017540
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Papierrollenklammer

ID 017541
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Ballen- / Recyclingklammer
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- Foto: Kayp GmbH & Co. KG, Aschaffenburg.
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Drehvorrichtung fur Container

ID 016983
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Foto: BGHM

ID 012418




¥ BGHM

RX70 Durwen Anbaugerat
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Beispiel Anbaugerat
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Beispiel Anbaugerat

“Biid: Linde GmbH

ID 062551
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Gabelstapler mit Tiegel

P‘ -

Bild: Pressmetall Hoym GmbH

ID 005498
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Giel3stapler

Bild: Appenfeider GmbH

Bild: Appenfelder Gmbl 3 e Appenfelder GmbH ‘

ID 061677
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Ziehen von Anhangern / Einsatz von Routenzugen
(DGUV Vorschrift 68, § 24)

ID 020963
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Flurforderzeug mit Anhangern

ID 005491
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Gabelstapler mit Anhangern (Kupplung)

Bild: Stiehle Solutions GmbH

ID 015061
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Anhangerbetrieb

Anhanger durfen nur verfahren werden,
wenn Stapler und Anhanger hierfur
vorgesehen und eingerichtet sind, d. h.

 eine entsprechende Anhangevorrichtung
vorhanden ist,

» der Zug bei allen Bewegungen gebremst
werden kann.

Die zulassige Anhangelast muss bekannt
sein und darf nicht uberschritten werden

ID 062545
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Routenzug

Bild: STILL GmbH

ID 062546
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Routenzug

Bild: {73

ID 062547
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Sicherungsbolzen

Sicherungs-
bolzen

Bild: STILL GmbH

ID 062548
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Einsatz von Arbeitsbuhnen / Mithahme von Personen
(§ 26 DGUYV Vorschrift 68)

ID 063668
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Arbeitsbuhnen, Grundsatzliches

Das Hochfahren von Personen mittels Stapler ist im Ausnahmefall nur dann
zulassig, wenn ein ausreichend tragfahiger Stapler und eine vorschriftsmaldige
Arbeitsbuhne verwendet werden!

- Ausnahmefall: TRBS 2121 Teil 4

Erweiterung der Kriterien fur Gefahrdungsbeurteilung

 neue Definition ,ausnahmesweises Heben*

» bestimmungsgemalde Arbeitsmittel (z. B. fahrbare Hubarbeitsblihne) nicht
einsetzbar

» geringe Dauer, geringe Haufigkeit bestimmungsgemal’e AM nicht
verhaltnismalig

Nicht gegeben z. B. bei Kommissionierarbeiten, Inventuren,
planmafigen Wartungs- und Reparaturarbeiten

ID 062541
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Arbeitsbuhnen, Grundsatzliches

-> Ausreichende Tragfahigkeit:
TRBS 2121 Teil 4;: DGUV Vorschrift 68;: DGUV Information 208-031

Bei Frontstaplern

« Tragfahigkeit des Gabelstaplers bei der Hubhohe, die der Hohe der angehobenen
Arbeitsbuhne entspricht, muss mindestens das funffache des Gewichts

betragen, das sich aus dem Eigengewicht der Arbeitsbihne, dem Gewicht der
mitfahrenden Person(en) und der Zuladung ergibt.

« Der Standplatz der mitfahrenden Person(en) muss sich in der Hohe der
Gabelzinken befinden.

* Die Bodenflache der Arbeitsbuhne darf die Abmessungen einer Euro-Palette
(1.200 mm x 800 mm) nicht uberschreiten.

- Abstand Lastschwerpunkt beachten!

ID 020962
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Arbeitsbuhnen, Verhalten des Fahrers

Das Hochfahren von Personen auf den Gabelzinken, auf Euro-Paletten, in Gitterboxen u. a.
Ist verboten!

Foto: BGHM

ID 062542

Foto: BGHM
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Sicherung gegen Abkippen / Abrutschen |

:j__-::-‘_-: - ; . :‘ :' -a-_j-

Quelle: BGHM (BGI

ID 005490
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Sicherung gegen Abkippen / Abrutschen li

ID 005935



¥ BGHM

Sicherung gegen Abkippen / Abrutschen lll
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Arbeitsbuhnen, Verhalten des Fahrers

o Zwischen dem Fahrer und den Personen in der
Arbeitsbuhne muss eine einwandfreie
Verstandigung gewahrleistet sein

» Der Fahrer darf seinen Platz auf dem Stapler
bei hochgefahrener Arbeitsblihne nicht verlassen

» Der Standplatz auf der Arbeitsbuhne darf nicht
durch Hilfsmittel erhoht werden

» Der Stapler darf bei besetzter und angehobener
Arbeitsbuhne nur zur Feinpositionierung an der
Einsatzstelle verfahren werden

ID 062543
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Arbeitsbuhnen in Regalen / Schmalgangen

Bei der Verwendung von Arbeitsbuhnen zu Arbeiten an Regalen oder in Schmalgangen
mussen diese so ausgefuhrt sein, dass mitfahrende Personen gegen Quetsch- und
Schergefahren zwischen Arbeitsbuhne und Regal geschutzt sind, z. B.

« Zustimmungsschaltung fur jede mitfahrende
Person oder

« allseitig geschlossene, mindestens 1,8 m
hohe und durchgriffsichere Umzaunung

ID 062544
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§ 27 Transport hangender Lasten

Der Unternehmer darf Flurforderzeuge zum Verfahren hangender Lasten nur einsetzen, wenn

1. der Hersteller oder Lieferer dies als bestimmungsgemalie Verwendung vorgesehen hat und

die Vorgaben der bestimmungsgemalfen Verwendung mit den ortlichen Betriebsbedingungen
vereinbar sind oder

2. eine ausreichende Standsicherheit unter den ortlichen Betriebsbedingungen durch ein
Sachverstandigengutachten nachgewiesen ist.

ID 061289
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Kragarm / Kranausleger

Bild: Durwen Maschi

ID 005471
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Transport gefahrlicher Guter

Kennzeichnung

Quelle: Film ,Der Gabelstapler — Ein starker Typ*

ID 062565
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Einsatz von Flurforderzeugen in Schmalgangen
(§§ 28-36 DGUV Vorschrift 68)

ID 063677
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Regal- und Kommissionierstapler

Schmalgang = fehlender Sicherheitsabstand beidseitig
von mind. 0,5 m

| /3 iy
| ¢ .;;_r-: o N bl | ,_‘ :l'
- = y

3 §.ﬁ it L |
Quelle: CRQ\J"{N.,gééelstapler GmbH'& CoKG —
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Personenschutzanlagen

Anlagen mit Laser-Scanner-System

MalRhahmen

 Uberwachung eines Sicherheits-
bereichs vor und hinter dem
Flurforderzeug

« Geschwindigkeitsreduzierung bei

== =N
e

rETET=TET=T=TY FrEr=TETY e ey !
Grafik: BGHM

ID 00500

* Abbremsung des Fahrzeugs bei
Schutzfeldverletzung
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Sicherung mit Laserscannern
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Einsatz von Assistenzsystemen bei Flurforderzeugen

ID 000443
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Assistenzsystem zur Kollisionsvermeidung

Antikollisionskamera fur FuRganger und Fahrzeuge
Intelligente Kamera unterscheidet in Echtzeit eine Person von einem anderen Hindernis,
warnt den Fahrer im Gefahrenfall bzw. greift unterstutzend in die Steuerung ein.

FuBgéangerbereich
FuRgangeralarm

Hindernisbereich
JAlle Hindernisse“-Alarm

Arcure

ID 020946
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Kernkomponenten der Kunstlichen Intelligenz (Ki)

Trainingsdaten

z.B. Bild mit Person ‘ lauft als Programm z.B. Entscheidung
Mensch oder nicht

=\ R
Vi
\/K;\;{Il i /@g{w/

NN
A .
: Trainiertes :
Eingabedaten » Modell » Ergebnis
ode

ID 021508
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Technische Risiken und Fehlfunktionen

Unvorhersehbare Entscheidungen und ,Black-Box"-Problematik
* Blue Fehlfunktionen schwer zu analysieren, vorherzusagen und zu beheben.

Abhangigkeit von Datenqualitat

* Fehlerhafte, unbekannte oder manipulierte Daten konnten zu Fehlentscheidungen fuhren

Beispiel:

« Ein Modell soll Schiffe erkennen und wird mit einer Vielzahl von Bildern unterschiedlicher
Schiffstypen trainiert. Anschlief3end soll ein Sportboot auf einem Anhangertrailer (steht auf
einem geleerten Parkplatz) beurteilt werden.

Modell entscheidet sich dafur, dass es kein Schiff ist.

ID 021507
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Beispiel Klassifikation

Training (Uberwachtes Lernen)

Trainingsdaten Fertig trainiertes Modell

Betrieb:

—> [DOG]

ID 021504
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Fehlklassifikation

[WOLF]

© Isselee Eric Philippe / 123RF.com

Trainingsdaten

Was hat die Kl jetzt wirklich
gelernt?

Tier oder Hintergrund?

ID 021505
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Qualifikation und ethische Herausforderungen

Menschliche Aufsicht und Qualifikation

» Durch die Fehlerhaftigkeit ist eine kritische Einordnung der Ergebnisse von den
Nutzenden zwingend notig.

« Dafur mussen diese ausreichend qualifiziert sein.
Ethische Standards
@ « Entscheidungen ohne moralische Abwagungen konnen stattfinden.

Beispiel:
Ein autonomes Fahrzeug entscheidet sich selber zu priorisieren, ohne ethische
Konsequenzen zu berucksichtigen

ID 021506



¥ BGHM

Kernkomponenten der Kunstlichen Intelligenz (Ki)

DaS gezelgte SyStem dlent Linde Material Handling
lediglich als Beispiel

Vergleichbare Kamerasysteme o@le

.:'.‘ 7:‘:‘::? :_: ! \ 5 = 5 r |
werden auch von anderen B} AT
Herstellern angeboten. " TR

\ ‘_. 7_ /.‘" A = J..
i e '

Reverse Assist® Camera

mit Personenerkennung ',

CEMEX Admixtures, Salzkotten

Kosten: ca. 3.000 € bis 5.000 € pro Stapler (Ruckfahrkamera)

[>] ID 020939



https://www.youtube.com/watch?v=chyPgtttZHA
Rückwärts%20sicher%20fahren:%20So%20schützt%20die%20Linde%20Reverse%20Assist%20Camera%20I%20Linde%20MH%20DE
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